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1981 04 23 

Regierungsvorlage 

Notenwechsel zwischen Österreich und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zwecks Be-
rücksichtigung der vierten Erzeuger-Milchpreiserhöhung . 

öSTERREICHISCHE MISSION 
BEI DEN . 
EUROPIUSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Z1. 1154/81 

1050 Brüssel, am 6. April 1981 
I 

Sehr ,geehrter Herr Generaldirektor! 

Unter Bezugnahme auf das zwischen öster­
reich und der Europäismen Wirtschaftsgemein­
smaft ausgehandelte. Abkommen in Form eines 
Notenwechsels zur Änderung des Abkommens 
über die Einhaltung von Preisen und die Re­
gelung der Einfuhr von Käse nach österreich be­
ehre ich mich Ihnen mitzuteilen, .daß die in die­
sem Abkommen festgesetzten Mindestpreise die 
in österreich mit Wirkung vom 1. März 1981 
vorgenommene Brzeuger-Milm preiser.hohung .noch 
nimt berücksich~igen. Mit diesem Stichtag wurde 
der Erzeuger-Milchpreis um 25 Groschen für 1 kg 
Milch mit 3,50/0 Fettgehalt erhöht. 

österreich Ibeabsimtbgt, die Mindestpr.eise für 
Käse entspremend den Bestimmungen im Ab­
satz 2 des vorerwähnten Abkommens gleichzeitig 
mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens zu 
erhöhen, und ich darf Sie in diesem Zusammen~ 
hang ersumen, die geei~neten Maßnahmen für 
das gleimzeitige Inkr.afnreten der neuen Preise 
zu treffen. 

Auf Grund dieser Milchpreiserhöhung ergeben 
sim folgende Mindestpreise frei österreimischer 
Grenze: 

An die 
Kommission der . 
Europäischen Gemeinschaften 
Generaldirektion Landwirtsdtaft 
Brüssel 

Warenbezeicbnung 

1. Schmelzkäse mit einem Fett­
gehalt in der Trockenmasse: 

a) von weniger als 26 Ge-

eiIlzuhaltendu Mindest­
preis frei östeu. Gren2e 
in Schilling für 100 kg 

wimtsprozent ...... : . . 4501,-
b) von 26 oder mehr, jedom 

weni'ger als 46 Gewichts-
prozent .............. 5 082,-

c) von 46 oder mehr, jedoch 
weniger als 56 Gewichts-
p!"ozent .......... ,... 5 502,-

d) von 56 Gewimtsprozent 
oder mehr. . . . . . . . . . . . 6 110,-

2. Emmentaler und Gruy~re .. 5411,-

3. ~äse ~it Schimmel~~ldung 
1m TeIg ................ 4481,-

4. Danho, Edamer, Elbo, 
Fynrbo, Fontal, Gouda, Ha­
varti, Malbo, Maribo, Mimo-
lette, Sams"" Tilsiter, Tybo 4 558,"-

5. Butterkäse, Esrom, Italico, 
Kernheim, St. Nectai're, 
St. Paulin, Taleggio ....... . 4 068,-

6. Cheddar und andere oben 
nicht genannte Käse ...... 5007,-

Im wäre Ihnen, sehr geehrter Herr Gene­
raldirektor, dankbar, wenn, Sie mir den Emp­
fang dieses Schre~bens bestätigen wÜr.den. 

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglimen Hom­
achtung 

G. Seyffertitz 
Botschafter 

{Unter Vorbehalt der Ratifikation) 
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2 677 der Beilagen 

COMMISSION 
. DES 
COMMUNAUTES EUROPEENES 
Direction generale de l'agriculture 

. Direction H 

AFFAIRES BILATERALES 

BruxeILes, 7 Av611981 

I Monsieur l' Ambassadeur, 

. i J'ai I'honneur' ·d'aeeuser reeeption de votre 
! Iettre du 6 aVl'il 1981 par Iaquelle vous avez 
bien voulu, .en applieation du "paragraphe 3 de 

',l'Aeeord entre l' Autriche et Ia Communaute 
I' ,. 1 1 
i eeonomlque europeenne eoneernant e respeet 
i de prix et Ie regime a l'importation de eertains 
fromages, me" eommuniquer Ies nouveaux prix 

i fr,aneo frontier.e autrich1enne a respeeter par Ia 
: Communaute, suite a l'augmentation, eu date 
du 1. 3. 81 .de 25 shillings par 100 kg du prix 

I du lait a 3,5% de matieres grasses au stade 
: Ia,iterie en Autriche. 

La Commission des Communautes europeen­
! nes prengra les mesures appropriees en vue de 
I garantir 1e respeet de ees nouveaux prix a 
!eompter de ler juin, 1981, date d'applieation des 
"disposit.ions de l'aeeord ei te ci~dessus. 

V~uillez agreer, Monsieur l' Antbassadeur, l'as­
,suranee de ma haute eonsideration. 
I 

I 

Pour 1e Direeteur Genem1 emp~che 

H. von Versmuer: 

Directeur General Adjoinf 

C. Villain m. p. 

iSo E: Monsieur l'Ambassadeur 
! G. S e y ff e r ti t z 

1 Mission Autrichienne aupres 
; des Communautes Europeennes 
,Avenue des Klauwaerts, "35-36 
1050 B r u x elle s 

KOMMISSION 
DER 

(übersetzung) 

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Direction H 

Brüsse1, den 7. April 1981 

Herr BotschaJfter, 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens 
vom 6. April 1981 zu bestätigen, mit ,dem Sie mir 
in Anwendung von Absatz 3 des Abkommens 
zwischen Osterreich und der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft über die Einhaltung von 
Preisen und die Regelung der Einfuhr von Käse 
nach Österreich die neuen von der Gemeinschaft 
einzuhaltenden Preise frei österreichi'scher Gr,enze 
m~ttei1en, nachdem am 1. M~rz 1981 der in 
österreich auf der Molkereistufe geltende Preis 
für Milch mit 3,5% Fettgeha.lt um 25 Schilling 
je 100 Kilogramm erhöht worden ist. 

Die Kommission der Europäischen Gemein­
schaften wird die g.eeigneten Maßnahmen tref­
fen, um zu gewährleisten, daß .diese neuen Preise 
mit Be·ginn der Anwendung der Besoimmungen 
des oben genannten Abkommens am 1. Juni 1981 
eingehalten werden. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Für den verhinderten GeneraIdirektor 

H. von Verschuer: 

Stellvertretender GeneraIdirektor 

C. Villain e. h. 

Seiner Exzellenz 
Herrn Botschafter G. S e y f f e r ti t z 

Osterreichische Mission bei den 
Europäischen Gemeinschaften 

1050 Brüssel 
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Erläuterungen 

Der Notenwechsel zwischen österreich und 
der Europäischen Wirtschafts gemeinschaft zwecks 
BerücksichtLgung der vierten Milchpreiserhöhung 
ist ein gesetzändernder und gesetzesergänzender 
Staatsvertrag, wei.Jdurch ihn das Ahkommen in 
Form eines Notenwechsels zwischen österreich 
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur 
Knderung des Abkommens über die Einhaltung 
von P'reisen und die Regelung der Einfuhren be­
stimmter Käse nach Österreich geändert und 'er­
gänzt wird. Er bedar,f der Genehmigung des Na­
tionalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Er hat 
nicht poli:tischen Charakter und enthält keine 

v,erfassungsändernden Bestimmungen. Eine Be­
schlußfassung gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG ist 
nic..~t erforderlich, da durch das gleichzeitige In­
krafttreten eines Durchführungsgesetzes alle Be­
stimmungen unmittelbar anwendbar sind. 

Bezüglich des speziellen Teils ,der Erläuterun­
gen wird auf die Erläuterungen zum Abkommen 
in Form eines Notenwechsels zwischen Öster­
reich und der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft zur Knderung des Abkommens über die 
Einhaltung von Preisen und die Regelung der 
Einfuhr bestimmter Käse nach Österreich ver­
WIesen. 

677 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




